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▶▶ Arbeitgeberleistungen
Aufzeichnungserleichterung bei fahrrädern und Stromtankstellen

| Die Aufzeichnungserleichterungen im Lohnkonto sollen um zwei Anwen-
dungsfälle erweitert werden. So steht es im Referentenentwurf der Fünften 
Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen (Referentenentwurf 
vom 21.02.2020, Abruf-Nr. 214490). Betroffen sind die steuerfreie Überlassung 
eines betrieblichen Fahrrads (§ 3 Nr. 37 EStG) und die steuerfreie Nutzung 
von Stromtankstellen im Betrieb des Arbeitgebers (§ 3 Nr. 46 EStG). |

Hintergrund | Bislang enthielt die LStDV Aufzeichnungserleichterungen nur 
für steuerfreie Vorteile aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverar-
beitungs- und Telekommunikationsgeräten (§ 3 Nr. 37 EStG) und steuerfreie 
Trinkgelder (§ 3 Nr. 51 EStG). Für Stromtankstellen ist bereits im BMF-Schrei-
ben vom 14.12.2016 (Az. IV C 5 – S 2334/14/10002-03, Abruf-Nr. 190650) eine Be-
freiung von den Aufzeichnungspflichten geregelt. Da die Steuerbefreiung im 
Jahressteuergesetz 2019 verlängert wurde (bis 2030), hatte der Bundesrat 
schon in diesem Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, die Aufzeichnungs-
erleichterung in die LStDV aufzunehmen. Dem wird jetzt entsprochen.

Vereinfachung bei 
weiteren steuerfrei-
en Vorteilen geplant

▶▶ Arbeitgeberleistungen
Lohnsteuerliche Details bei Überlassung einer BahnCard

| Für die Frage, wie die Überlassung einer BahnCard 100 oder 50 durch den 
Arbeitgeber lohnsteuerlich zu beurteilen ist, wenn diese zur dienstlichen 
und privaten Nutzung an den Arbeitnehmer weitergegeben wird, sind zwei 
Fälle zu unterscheiden. Diese hat die OFD Frankfurt a. M. konkretisiert. |

▶� Vollamortisation: Würden nach der Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe 
der BahnCard die ersparten Kosten für Einzelfahrscheine, die im Rahmen 
der Auswärtstätigkeit (z. B. nach Reiserichtlinie) ohne Nutzung der Bahn-
Card während deren Gültigkeitsdauer anfallen, die Kosten der BahnCard 
erreichen oder übersteigen (prognostizierte Vollamortisation), stellt die 
Überlassung der BahnCard keinen Arbeitslohn dar. 

▶� teilamortisation: Erreichen die durch die Nutzung der überlassenen Bahn-
Card ersparten Fahrtkosten – nach der Prognose zum Zeitpunkt der Hinga-
be der BahnCard – deren Kosten nicht vollständig (Teilamortisation), liegt 
die Überlassung der BahnCard nicht im überwiegenden eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers. Die Überlassung der BahnCard stellt in diesem 
Fall zunächst in voller Höhe steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Die während 
der Gültigkeitsdauer der BahnCard durch deren Nutzung für dienstliche 
Fahrten ersparten Fahrtkosten können dann ggf. monatsweise oder auch 
am Ende des Gültigkeitszeitraums als Korrekturbetrag den steuerpflichti-
gen Arbeitslohn mindern. Für die Höhe des Korrekturbetrags können – an-
stelle einer quotalen Aufteilung (Nutzung zu dienstlichen Zwecken im Ver-
hältnis zur Gesamtnutzung) – auch die ersparten Reisekosten für Einzel-
fahrscheine zugrunde gelegt werden, die im Rahmen der Auswärtstätigkeit 
ohne Nutzung der BahnCard während deren Gültigkeitsdauer angefallen 
wären; begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Kosten der BahnCard (OFD 
Frankfurt a. M., Rundverfügung vom 09.12.2019, Az. S 2334A – 80 – St212).

Vollamortisation –  
ja oder nein


